
9.1.8 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) 

Vom 16.08.1980 (BGBl. I S. 1429) in der Fassung der Bekanntmachung vom19.04.2002 

(BGBl. I S. 1342), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1084)
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Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Aufgaben und Befugnisse der Meldebehörden 

(1) Die für das Meldewesen zuständigen Behörden der Länder (Meldebehörden) haben die in ihrem 

Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und 

Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Sie erteilen Melderegisterauskünfte, wirken bei der 

Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen mit und übermitteln 

Daten. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die Meldebehörden Melderegister. Diese enthalten Daten, 

die von den Einwohnern erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder 

sonst amtlich bekannt werden. 

(2) Die Meldebehörden dürfen personenbezogene Daten, die im Melderegister gespeichert werden, nur 

nach Maßgabe dieses Gesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften erheben, verarbeiten oder nutzen. 

Daten nicht meldepflichtiger Einwohner dürfen auf Grund einer den Vorschriften des jeweiligen 

Landesdatenschutzgesetzes entsprechenden Einwilligung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

§ 2   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung der in § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten Aufgaben speichern die Meldebehörden 

folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 

Melderegister:(...) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(...) 

§ 4   Datenerhebung 

(1) Durch Landesrecht ist zu bestimmen, welche der Daten, die die Meldebehörden nach § 2 speichern 

dürfen, bei der An- oder Abmeldung oder der Änderung des Wohnungsstatus eines Einwohners 

erhoben werden. 

(…) 

§ 4a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen zu 

berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen 

Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 

Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind. 

(...) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 

wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
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unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 

Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 

Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 

Anhaltspunkte unterrichten. Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, 

insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere 

Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach Satz 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die 

Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

übermittelter Daten vorliegen. 

(...) 

Vierter Abschnitt Datenübermittlungen 

§ 17   Datenübermittlungen zwischen den Meldebehörden 

(1) Hat sich ein Einwohner bei einer Meldebehörde angemeldet, so hat diese die bisher zuständige 

Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden davon durch Übermittlung 

der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 genannten Daten des Betroffenen zu unterrichten (Rückmeldung). (...) 

Die bisher zuständige Meldebehörde hat die Meldebehörde der neuen Wohnung über die in § 2 Abs. 2 

Nr. 1, 3 und 4 genannten Tatsachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in Satz 1 genannten Daten 

von den bisherigen Angaben abweichen. Soweit Meldebehörden desselben Landes beteiligt sind, 

können für die Datenübermittlung weitergehende Regelungen durch Landesrecht getroffen werden. 

(2) Werden die in § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 bezeichneten Daten fortgeschrieben, so sind die für weitere 

Wohnungen des Einwohners zuständigen Meldebehörden zu unterrichten, soweit die Daten zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

§ 18   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 

dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 

Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist: (...) 

§ 19   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 18 Abs. 1 

genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 

übermitteln: 

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. aufgehoben 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 



9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 

Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 

führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 

Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14.  Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Übermittlungssperren, 

6. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 

minderjähriger Kinder. Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass weitere der in Absatz 1 

bezeichneten Daten übermittelt werden. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht 

übermittelt werden; er ist hierauf bei der Anmeldung nach § 11 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 4 gilt nicht, 

soweit durch Landesrecht bestimmt ist, dass für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen 

öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Daten an diese zu übermitteln sind. 

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 

dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Das Nähere 

hierüber ist durch Landesrecht zu bestimmen. 

(...) 

 


